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Vor § 1:

Vorbemerkung zur Entstehung der BO

Wie bereits im Vorwort angesprochen, ist das Baurecht eine sehr
dynamische Rechtsmaterie.

So gab es ua schon lange Bestrebungen, die bautechnischen Vor-
schriften in den Bundesländern zu vereinheitlichen. Entsprechende Vor-
arbeiten dafür lieferte das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB),
welches ua Regelwerke für die Planung und Ausführung von Bauwerken
in Form von OIB-Richtlinien erarbeitet hat. In Umsetzung der Gebäu-
deRL (zunächst RL 2002/91/EG, dann RL 2010/31/EU) wurde bereits
in der NÖ GEEV 2008 die OIB-RL 6 – mit einigen Abänderungen –
übernommen.

Im Frühjahr 2014 wurde die politische Entscheidung getroffen,
auch in Niederösterreich die OIB-RL 1 bis 5 in das Baurecht zu überneh-
men. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zwischen
den OIB-RL und dem NÖ Baurecht war eine tiefgreifende Änderung
der bestehenden Vorschriften erforderlich, was schon für die Erlassung
einer neuen BauO sprach. Das legistische Vorhaben umfasste jedoch
nicht nur die BO 1996, sondern auch die BTV 1997 und die NÖ GEEV
2008. Auf Grund der zahlreichen Stellungnahmen im Rahmen der Begut-
achtung und der intensiven Beteiligung an der Diskussion durch Politik,
Interessenvertretungen und Fachbereiche mussten die neuen Regelungen
teilweise unter einem enormen Zeitdruck erarbeitet werden.

Im Ergebnis wurden manche Vorschriften aus der BTV 1997 und
der NÖ GEEV 2008 in die BO übernommen, dafür sind Vorschriften aus
der BO 1996 nun in der BTV geregelt. Die NÖ GEEV 2008 wurde auf-
gehoben und deren Hauptinhalt (= Übernahme der OIB-RL 6) wird in
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der BTV geregelt. In diesem Zusammenhang wurde das NÖ Spielplatz-
gesetz 2002 aufgehoben und die Regelung über die Spielplatzverpflich-
tung und die Spielplatz-Ausgleichsabgabe in die BO übernommen.
Trotzdem wurde darauf Bedacht genommen, in der BO soweit wie mög-
lich die Nummerierung der einzelnen Paragrafen beizubehalten.

Zur Kundmachung der Vorschriften im Jahr 2015 ist erwähnens-
wert, dass seit 1. 1. 2015 Rechtsvorschriften im Landesgesetzblatt elek-
tronisch kundgemacht werden – dies war auch für den Zeitplan für die
Erlassung der Rechtsvorschriften von Bedeutung.

Zu den Bestrebungen der bundesweiten Harmonisierung der bau-
technischen Vorschriften durch Übernahme der OIB-RL ist festzustellen,
dass dieses Ziel nur bedingt erreicht wird, da – wie aus den Anlagen der
BTV zu ersehen ist – Modifizierungen vorgenommen werden. Teilweise
nehmen diese jedoch für das Jahr 2015 geplante Änderungen der OIB-RL
bereits vorweg.

Im MB werden folgende wesentliche Regelungen der BO angeführt:
* Umsetzung sämtlicher OIB-Richtlinien einschließlich der Abstim-
mung der rechtlichen und der Neugestaltung der technischen Vor-
schriften

* Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über das In-
verkehrbringen von Kleinfeuerungen und die Überprüfung von
Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken

* Grundsätzliche rechtliche Überarbeitung aufbauend auf dem be-
währten System der BO 1996

* Beibehaltung der bisherigen Rechtslage in Baubewilligungsverfah-
ren durch generelle Aberkennung der aufschiebenden Wirkung
für Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht, wodurch Bau-
bewilligungen, die auf Gemeindeebene erteilt wurden, zwar – wie
bisher aufgrund einer Vorstellung – auf Risiko des Bauherrn, aber
schon vor der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes konsu-
miert werden dürfen

* Modifizierende und ergänzende Möglichkeiten für die Gemeinden
im Hinblick auf Festlegungen für Pflichtstellplätze für Kraftfahr-
zeuge (Verordnungsermächtigung für abweichende Regelungen
hinsichtlich der Anzahl sowie hinsichtlich der Ausnahme von der
Abgabenverpflichtung als zentrenbelebende Maßnahme in Kernzo-
nen)

* Schnell-Ladestationen für Elektro-Kraftfahrzeuge
* Verpflichtende Herstellung von Abstellanlagen für Fahrräder, die
insbesondere für Wohnhausanlagen, Geschäfte, Büros vorgesehen
werden sollen
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* Verankerung der baurechtlichen Spielplatzverpflichtung und
Spielplatzausgleichsabgabe in der BO

* Vereinfachung durch klarere Bestimmungen für die Höhenberech-
nung von Bauwerken

* Ausgliederung der Bestimmungen über den Bebauungsplan, wel-
che als zur örtlichen Raumordnung gehörend gleichzeitig in das
NÖ ROG 1976 [jetzt: NÖ ROG] übertragen werden

* Meldung der Daten für das Gebäude- und Wohnungsregister mit
dem Bauansuchen für ein Gebäude

* Grundlage für die Herstellung ausreichend dimensionierter Abfall-
sammelstellen (LGBl 2015/1)
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recht10 (2014); Kienastberger, NÖ Baurecht (2011); Krzizek, System des öster-
reichischen Baurechts § 16 (1974); Baurecht, in Leitl-Staudinger, Besonderes
Verwaltungsrecht4 (2014); Mell/Schwimann, Grundriß des Baurechts (1980);
Pallitsch/Pallitsch/Kleewein, Niederösterreichisches Baurecht8 (2012); Bau-
recht, in Raschauer, Besonderes Verwaltungsrecht4 (2001); Rath-Kathrein,
Baurecht, in Rath-Kathrein/Weber (Hrsg), Besonderes Verwaltungsrecht8

(2013); Strejcek, Baurecht, in Hammer ua (Hrsg), Besonderes Verwaltungs-
recht (2012); Tolar, Baurecht, in Pürgy (Hrsg), Das Recht der Länder II/2
(2012).

I. Baurecht

A) Allgemeines

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Gesetz regelt das Bauwesen im Land Niederöster-
reich.

(2) Durch dieses Gesetz werden
1. die Zuständigkeit des Bundes für bestimmte Bauwerke (z. B. Bundesstra-

ßen, Bergbau-, Eisenbahn-, Luftfahrts-, Verteidigungs-, Wasserkraft- und
öffentliche Schifffahrtsanlagen) sowie

2. die Vorschriften, wonach für Bauvorhaben zusätzliche Bewilligungen
erforderlich sind (z. B. Gewerbe-, Wasser-, Naturschutz- und Umwelt-
schutzrecht),

nicht berührt.
(3) Weiters sind folgende Bauwerke vom Geltungsbereich dieses Ge-

setzes ausgenommen:
1. Forststraßen und forstliche Bringungsanlagen;
2. landwirtschaftliche Bringungsanlagen (§ 4 des Güter- und Seilwege-Lan-

desgesetzes 1973, LGBl. 6620);
3. unterirdische Wasserver- und -entsorgungsanlagen (z. B. Rohrleitungen,

Schächte) sowie Schutz- und Regulierungswasserbauten, soweit es sich
um nach dem Wasserrechtsgesetz, BGBl. Nr. 215/1959 in der Fassung
BGBl. I Nr. 54/2014, bewilligungs- oder anzeigepflichtige Maßnahmen
handelt;

4. elektrische Leitungsanlagen, ausgenommen Gebäude, (§ 2 des NÖ Stark-
stromwegegesetzes, LGBl. 7810), Anlagen zur Erzeugung von elektrischer
Energie (§ 2 Abs. 1 Z 22 des NÖ Elektrizitätswesengesetzes 2005, LGBl.
7800), soweit sie einer elektrizitätsrechtlichen Genehmigung bedürfen, so-
wie Gas-, Erdöl- und Fernwärmeleitungen;

5. Straßenbauwerke des Landes und der Gemeinden;
6. bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben.

IdF LGBl 2015/1.
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Schrifttum: Attlmayr/Bellina-Freimuth, Zur kompetenzrechtlichen Be-
urteilung der Zuständigkeit des Inverkehrbringens von Bauprodukten, bbl
2000, 91; Bußjäger/Sonntag, Eisenbahnanlagen und Baurechtskompetenzen
der Länder, ZfV 2014, 641; Gutknecht, Das Baurecht – ein Rechtsgebiet
und viele Kompetenzen, WBFÖ H 1/2001, 4; Gutknecht, Kompetenzrechtli-
che Grundlagen für die Umsetzung der Bauprodukterichtlinie, bbl 2001, 175;
Jahnel, „Handymasten“ im Baurecht, bbl 2003, 49; Jahnel, Handymasten im
Baurecht – neueste Entwicklungen, bbl 2009, 89; Laußermair, Voraussetzun-
gen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Baurecht und im Elek-
trizitätsrecht, RFG 2014, 185; Mayer, Baurechtskompetenz und Luftfahrtwe-
sen, bbl 1998, 3; Wiederin, Eisenbahnanlagen und Landesbaurecht, ZfV 2013,
163; Zeleny, Eisenbahnplanungs- und -baurecht (1994).
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Baurecht – Bergrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Straßenbauwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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1Die Bestimmung entspricht größtenteils dem bisherigen § 1 BO
1996.
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2 MB: Die klaren Abgrenzungen des Anwendungsbereiches der BO
1996 werden beibehalten:

* keine Zuständigkeit – Abs 2 Z 1
* zusätzliche Zuständigkeiten in anderen Materien – Abs 2 Z 2
* Zuständigkeit dezidiert ausgenommen – Abs 3 (LGBl 2015/1).
Zu Abs 3: MB: Die generelle Ausnahme der bewilligungs-, anzeige-

und meldefreien Vorhaben – das sind insbesondere jene, die in § 17 auf-
gelistet sind – soll klarstellen, dass auch hinsichtlich allfälliger baupolizei-
licher oder aufsichtsbehördlicher Maßnahmen keine Zuständigkeit be-
steht (LGBl 2015/1).

3 Zu Abs 1: In der Bundesverfassung sind die Gesetzgebungs- und
Vollziehungskompetenzen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Einer-
seits werden bestimmte Kompetenzbereiche in Form von Kompetenztat-
beständen ausdrücklich aufgezählt (Enumerationsmethode). Anderer-
seits ist der verbleibende Teil der staatlichen Aufgaben in Form einer
Generalklausel den Ländern zur Besorgung zugewiesen.

Die geltende Bundesverfassung stellt keinen selbstständigen Kom-
petenztatbestand in Bausachen zugunsten des Bundes auf. Daher ist in
diesen Angelegenheiten nach der allgemeinen verfassungsgesetzlichen
Regelung in Art 15 Abs 1 B-VG die Landeskompetenz in Gesetzgebung
und Vollziehung gegeben.

Dem steht jedoch nicht entgegen, dass Bausachen in gewissen Fäl-
len wegen ihres unlöslichen Zusammenhanges mit einem Sachgebiet, das
die Verfassung als Hauptsache der Zuständigkeit des Bundes in Gesetz-
gebung und Vollziehung vorbehält, von der für das Hauptgebiet getroffe-
nen Zuständigkeitsregelung mit erfasst wird, wie dies für gewisse Baufüh-
rungen im Bereich des Bergwesens, des Verkehrswesens bezüglich der
Eisenbahnen, Schifffahrt und Luftfahrt (Art 10 Abs 1 Z 9 und 10
B-VG) der Fall ist.

Zur erschöpfenden Regelung des Sachgebietes Bauwesen gehört
nicht nur die Aufstellung von Normen, wie im Einzelfall zu bauen sein
wird, sondern nicht minder auch darüber, welchen Grundstücken die
rechtliche Eigenschaft von Bauplätzen iS der Bauordnungen zuerkannt
werden kann.

Die Erlassung von Gesetzen zur Verhinderung eines die öffentliche
Ordnung störenden Baustellenlärms fällt, soweit es sich um Bauführun-
gen handelt, die von den Bauordnungen erfasst werden, gem Art 15
Abs 1 B-VG in die Zuständigkeit der Länder (VfSlg 6262/1970).

Die Landesgesetzgebung ist mit Ausschluss jeden Zweifels berech-
tigt, den Gemeinden die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes oder
Flächenwidmungsplanes – wie er in anderen Landesgesetzen genannt
wird – anheim zu stellen oder in gewissen Fällen aufzutragen, wenn als
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Ergebnis davon ein für die Wahrung allgemeiner Interessen der Gemein-
de vorteilhafterer Gang der Bautätigkeit in der Gemeinde zu erwarten ist.
Damit überschreitet die Landesgesetzgebung nicht die Grenzen ihrer Zu-
ständigkeit in Bausachen (VfSlg 2685/1954).

Aus der Kompetenzverteilungstechnik (Enumeration und General-
klausel) ergibt sich, dass konkurrierende Zuständigkeiten ausgeschlos-
sen sind.

Da die österreichische Bundesverfassung konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenzen nicht kennt, kann ein und dieselbe Materie nur ei-
nem einzigen Kompetenztatbestand zugeordnet werden. Damit wird
nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Sachgebiete nach verschiedenen
Gesichtspunkten geregelt werden können (VfSlg 4348/1963, 7582/
1975). So können die Länder auf Grund des in ihre Eigenzuständigkeit
fallenden Baurechtes Bestimmungen über die Größe und Ausgestaltung
der Räume in den Bauwerken erlassen, während der Bundesgesetzgeber
auf Grund der Kompetenz Arbeiterschutz [jetzt: Arbeitsrecht gem Art 10
Abs 1 Z 11 B-VG] anordnen kann, welchen Voraussetzungen Räume zu
entsprechen haben, um als Arbeitsräume verwendet werden zu dürfen
(VfSlg 4348/1963).

4Durch die B-VG-Nov BGBl 1993/508 wurde Art 11 Abs 1 B-VG
durch folgende Z 7 ergänzt: Bundessache ist die Gesetzgebung und Lan-
dessache die Vollziehung in Angelegenheiten der „Umweltverträglich-
keitsprüfung für Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt zu rechnen ist; soweit ein Bedürfnis nach Erlassung ein-
heitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet wird, Genehmigung sol-
cher Vorhaben;“. Unter Berufung auf diese Bedarfsgesetzgebungskompe-
tenz erließ der Bundesgesetzgeber das UVP-G idF BGBl I 2014/14, das
für die im Anhang 1 dieses Gesetzes aufgezählten UVP-pflichtigen An-
lagen ein durch die Landesregierung durchzuführendes konzentriertes
Genehmigungsverfahren vorsieht.

Gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG ist die Umweltverträglichkeitsprüfung
für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, bei denen mit
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, in Gesetzge-
bung und Vollziehung Bundessache.

5Unter den Kompetenztatbestand „Bergwesen“ fallen Tätigkeiten,
bei denen die Erdkruste in einer Weise genutzt wird, die auf eine für
das Gewinnen von „Mineralien“ kennzeichnende Weise erfolgen, also
mit Mitteln und Methoden, die sonst für das Gewinnen von „Mineralien“
typisch sind („Bergbau“). Die im Zusammenhang mit der Auslegung der
Kompetenzbestimmungen entwickelten Maximen führen also im beson-
deren Fall des „Bergwesens“ dazu, dass zur Abgrenzung dieses Kompe-
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tenztatbestandes primär auf die angewendeten Mittel und Methoden ab-
zustellen ist (VfSlg 13.299/1992, 17.581/2005).

Soweit es um die Regelung der Gewinnung von Rohstoffen geht, die
nicht unter den Begriff der „Mineralien“ iS des Kompetenztatbestandes
„Bergwesen“ gem Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG fallen, und wenn diese die
Erdkruste nutzenden Tätigkeiten keine speziellen bergbautechnischen
Mittel und Methoden erfordern, bzw wenn es um Gesichtspunkte geht,
die in die Zuständigkeit des Landes fallen, die im Versteinerungszeit-
punkt von der Kompetenz „Bergwesen“ nicht erfasst waren, fällt die Zu-
ständigkeit zur Regelung solcher Tätigkeiten in der Gesetzgebung und
Vollziehung nicht unter diese Bundeskompetenz und kommt die bau-
rechtliche Zuständigkeit gem § 93 NÖ BauO 1976 in Betracht, vgl
VwGH 19. 9. 1995, 94/05/0302.

Soweit die „Nachnutzung“ eines aufgelassenen Bergwerks, etwa für
das Lagern von Abfällen, mit bergbautechnischen Mitteln und Methoden
erfolgt, fällt sie insofern unter den Kompetenztatbestand „Bergwesen“
(Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG) und nicht unter jenen der „Abfallwirtschaft“
(Art 10 Abs 1 Z 12 und Art 15 Abs 1 B-VG), geht doch hier der Blick-
winkel der Methode jenem des zu entsorgenden Gutes vor (VfSlg 13.299/
1992).

6 Bundesstraßen: Die Erlassung von gesetzlichen Vorschriften über
die Herstellung und Erhaltung des Straßenkörpers in allen seinen Be-
standteilen (einschließlich der Gehsteige) ist hinsichtlich der Bundesstra-
ßen gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG („Angelegenheiten der wegen ihrer Be-
deutung für den Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz als Bundesstra-
ßen erklärten Straßenzüge außer der Straßenpolizei“) Sache des Bundes,
hinsichtlich anderer Straßen gem Art 15 Abs 1 B-VG Sache der Länder
(VfSlg 4349/1963).

Landesnormen können nicht mit verbindlicher Wirkung bestim-
men, wo und wie Bundesstraßen zu führen sind. Dem Landesgesetzgeber
ist es nicht verwehrt, die Gemeinden unter dem Gesichtspunkt des Bau-
rechtes zu ermächtigen, bei der Normierung von Bauverboten und Bau-
beschränkungen auch auf Projekte oder Planungen Bedacht zu nehmen,
die Bundesstraßen betreffen (VfSlg 7658/1975). Näheres siehe zu § 15
Abs 2 Z 1 NÖ ROG.

7 Eisenbahnanlagen: Der Kompetenztatbestand „Verkehrswesen be-
züglich der Eisenbahnen“ begründet eine ausschließliche Zuständigkeit
des Bundes zur Regelung des Baus von Eisenbahnen (vgl zB VfSlg
2685/1954). Darunter fällt auch das baubehördliche Verfahren hinsicht-
lich der Eisenbahnanlagen, woraus abgeleitet werden kann, dass für Ei-
senbahnanlagen eine gesonderte Baubewilligung (nach Landesgesetzen)
nicht in Betracht kommt (VwGH 17. 12. 2014, 2012/03/0156). Der Kom-

10

BO § 1 Geltungsbereich



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




